
Streithelferin zur Unterstützung der Beklagten: Hellenische Republik 
(Prozessbevollmächtigte: T. Papadopoulou) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die 
Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 
betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtig
ten Drittstaatsangehörigen (ABl. 2004, L 16, S. 4) — Antrag auf 
Zuerkennung der Rechtsstellung eines langfristig aufenthalts
berechtigten Drittstaatsangehörigen — Stempelabgaben — 
Überhöhte und unangemessene Beträge — Mittel zur Verhin
derung der Ausübung des Aufenthaltsrechts 

Tenor 

1. Das Königreich der Niederlande hat dadurch gegen seine Ver
pflichtungen aus der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 
25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen verstoßen, dass es 
von Drittstaatsangehörigen, die in den Niederlanden die Zuerken
nung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten 
beantragen, und von Drittstaatsangehörigen, die diese Rechtsstel
lung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Königreich der Nie
derlande erworben haben und das Recht, sich im letztgenannten 
Staat aufzuhalten, ausüben möchten, sowie von deren Familien
angehörigen, die die Erlaubnis beantragen, sie zu begleiten oder 
ihnen nachzuziehen, überhöhte und unverhältnismäßige Gebühren 
erhebt, die geeignet sind, ein Hindernis für die Ausübung der 
durch diese Richtlinie verliehenen Rechte zu schaffen. 

2. Dem Königreich der Niederlande werden die Kosten auferlegt 

3. Die Hellenische Republik trägt ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 30 vom 29.1.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 26. April 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Østre Landsret — 
Dänemark) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB Nordisk 

Copyright Bureau 

(Rechtssache C-510/10) ( 1 ) 

(Rechtsangleichung — Urheberrecht und verwandte Schutz
rechte — Richtlinie 2001/29/EG — Art. 5 Abs. 2 Buchst. d 
— Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken — Aus
nahme vom Vervielfältigungsrecht — Ephemere Aufzeichnun
gen von Werken, die von Sendeunternehmen mit eigenen Mit
teln und für eigene Sendungen vorgenommen werden — Mit 
Mitteln eines Dritten vorgenommene Aufzeichnung — Haf
tung des Sendeunternehmens für jede beeinträchtigende Wir

kung von Handlungen und Unterlassungen des Dritten) 

(2012/C 174/10) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Østre Landsret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: DR, TV2 Danmark A/S 

Beklagte: NCB — Nordisk Copyright Bureau 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Østre Landsret — Auslegung 
von Art. 5 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell
schaft (ABl. L 167, S. 10) — Voraussetzungen für eine Aus
nahme vom Vervielfältigungsrecht — Ephemere Aufnahmen 
von Werken, die von Sendeunternehmen mit eigenen Mitteln 
und für ihre eigenen Sendungen vorgenommen werden — Sen
deunternehmen, das bei externen und unabhängigen Fernseh
produktionsunternehmen Aufnahmen zu dem Zweck bestellt 
hat, sie im Rahmen seiner eigenen Sendungen zu verbreite 

Tenor 

1. Der Begriff „mit eigenen Mitteln“ in Art. 5 Abs. 2 Buchst. d der 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter As
pekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft muss eine autonome und einheitliche Aus
legung im Rahmen des Unionsrechts erhalten. 

2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2001/29 ist im Licht des 
41. Erwägungsgrundes der Richtlinie dahin auszulegen, dass zu 
den eigenen Mitteln eines Sendeunternehmens auch die Mittel 
eines Dritten zählen, der im Namen oder unter der Verantwortung 
dieses Unternehmens handelt. 

3. Um festzustellen, ob eine von einem Sendeunternehmen für eigene 
Sendungen mit den Mitteln eines Dritten aufgenommene Auf
zeichnung unter die Ausnahme nach Art. 5 Abs. 2 Buchst. d 
der Richtlinie 2001/29 für ephemere Aufzeichnungen fällt, hat 
das vorlegende Gericht zu beurteilen, ob der Dritte unter den 
Umständen des Ausgangsverfahrens als konkret „im Namen“ des 
Sendeunternehmens oder wenigstens „unter der Verantwortung“ 
dieses Unternehmens handelnd angesehen werden kann. In letzterer 
Hinsicht ist wesentlich, dass das Sendeunternehmen gegenüber 
dritten Personen, insbesondere den Urhebern, die durch eine un
rechtmäßige Aufzeichnung ihres Werks verletzt werden könnten, 
für jede beeinträchtigende Wirkung von Handlungen und Unter
lassungen des Dritten, etwa einer externen und rechtlich unabhän
gigen Fernsehproduktionsgesellschaft, im Zusammenhang mit der 
betreffenden Aufzeichnung so haftet, als hätte es diese Handlungen 
und Unterlassungen selbst begangen. 

( 1 ) ABl. C 346 vom 18.12.2010.
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